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Durch den o.g. Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum  

Repowering der vorhandenen Windenergieanlagen (WEA) geschaffen werden. Dazu werden die  

vorhandenen WEA durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Vom geplanten Repowering sind  

insgesamt 48 WEA betroffen. Diese sollen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches durch  

29 moderne und leistungsstärkere WEA ersetzt werden. 

 

Entsprechend der Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Immissionsschutz-,  

Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO GewAIR) ist die  

Zuständigkeit für die Genehmigung und immissionsschutzrechtliche Überwachung von  



Windenergieanlagen am 1. Januar 2010 von der oberen Immissionsschutzbehörde auf die  

unteren Immissionsschutzbehörden bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Städte übergegangen.  

Ich verweise auf deren Stellungnahmen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Belange der oberen Immissionsschutzbehörde nur berührt  

werden, sollten Anlagen, die nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig sind und für deren  

Überwachung das Landesverwaltungsamt zuständig ist, am Standort oder in der Umgebung der  

Immissionsorte liegen. Diese sind dann insbesondere hinsichtlich der Lärmimmissionen ggf. als  

Vorbelastungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

 

Zur Beurteilung der Einhaltung der Belange der TA Lärm, dem Interimsverfahren und den  

Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen des LAI-Ausschusses wurde zum  

Windparkvorhaben eine Schallimmissionsprognose für 29 neue Windenergieanlagen  

(Kurzbericht SG-4491-230807-Rev.00 vom 07.08.2023) erstellt durch die PROKON  

Regenerative Energien eG eingereicht. Auf mögliche Vorbelastungen wurde in dem Bericht  

dabei nicht eingegangen. Allerdings befinden sich vier nach dem BImSchG genehmigte Anlagen  

im Einzugsgebiet des Windparks:  

 

1. Milchviehanlage Rottmersleben (Zuständigkeit: untere Immissionsschutzbehörde) 

2. Anlage zur Lagerung brennbarer Gase Rottmersleben (Zuständigkeit: obere  

Immissionsschutzbehörde/LVwA) 

3. Biogasanlage Schackensleben (Zuständigkeit: obere  

Immissionsschutzbehörde/LVwA) 

4. Rindermastanlage Schackensleben (Zuständigkeit: untere  

Immissionsschutzbehörde) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die per WindPro-Software berechneten Isophonlinien der Schallimmissionsprognose zeigen,  

dass sich die vier identifizierten Anlagen in Bezug auf die Immissionsorte zwischen der 45  

dB(A)- und 40 dB(A)-Linie befinden. Nach TA Lärm Nr. 3.2.1 liegt am nächstgelegenen  

Immissionsort in Bezug auf das Repoweringvorhaben keine Irrelevanz vor und die jeweilige  

Vorbelastung bestehender Anlagen im Umkreis muss in die Berechnungen der  

Beurteilungspegel mit einbezogen werden. Die Beurteilung der Emissionen dieser Anlagen kann  

durch bereits vorhandene Schallprognosen oder einzubeziehende Messberichte erfolgen. Die  

vorliegenden errechneten Beurteilungspegel für die Anlagen in der Zuständigkeit des LVwA  

können bei Bedarf erfragt werden.  

Weitere Anlagen mit relevanter Vorbelastung in Zuständigkeit des LVwA konnten im  

Einwirkungsbereich des Windparks nicht identifiziert werden. Der Hartsteintagebau  

Mammendorf, in Zuständigkeit des LVwA und des LAGB, befindet sich zwischen der 40 dB(A)-  

und der 35 dB(A)-Isolinie. Damit werden die Richtwerte der TA Lärm durch das Repowering um  

mindestens 6 dB(A) am maßgeblichen Immissionsort unterschritten, weshalb die Anlage nicht  

als Vorbelastung in die Beurteilungspegel mit einbezogen werden muss.  

 

Zusätzlich zu den bisher fehlenden Erläuterungen bzw. der fehlenden Berücksichtigung von  

Vorbelastungsbetrieben können die angesetzten IRW von 43 db(A) nachts für die  



Immissionsorte IO3, IO6, IO11, IO16, IO18 und IO19 nicht nachvollzogen werden. Diese  

Abweichung des regulären IRW von 40 db(A) für allgemeine Wohngebiete wurde nicht erläutert  

bzw. begründet und ist anhand des Ortscharakters zum Teil nicht ersichtlich. Es wird empfohlen,  

die Schutzwürdigkeit der Immissionsorte in Abstimmung mit der unteren  

Immissionsschutzbehörde noch einmal zu prüfen und mögliche Abweichungen zu begründen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Antrag auf Repowering nach §16b BImSchG Abschnitt (3)  

die Genehmigung der Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2  

(vollständiger oder teilweiser Austausch von Anlagen zum Austausch von Kapazität oder zur  

Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage) nicht versagt werden darf, wenn nach  

der Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen Anleitung zum Schutz  

gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber 

 

1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der Modernisierung niedriger ist als  

der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und 

2. die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht. 

 

Eine Verschlechterung der Immissionssituation durch neu hinzukommende Anlagen muss  

vermieden werden. Die Beurteilung, ob im Vergleich zu den bestehenden Anlagen bei  

Repowering durch eine neue Anlage ein niedrigerer Immissionsbeitrag als zuvor vorherrscht,  

muss im Rahmen des Antragsverfahren durch eine Schallimmissionsprognose nachgewiesen  

werden. 

 

Aus dem Textteil zum Vorentwurf Bebauungsplan „Windenergieanlagen Hohe Börde Nord“ vom  

September 2023 konnte entnommen werden, dass es sich bei vorliegender Prognose um eine  

vorläufige Schallimmissionsprognose handelt, in welcher 19 Immissionspunkte beurteilt 
wurden.  

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass es selbst unter Berücksichtigung eines  

schallreduzierten Betriebes im Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) zu Überschreitungen der 
Nacht- 

Immissionswerte gemäß TA-Lärm um 1 dB(A) kommt. Es wird deshalb darauf hingewiesen,  

dass es unter Berücksichtigung der Vorbelastung der im Rahmen dieser Stellungnahme  







Besonders mit dem in Form einer Übernahme und Konkretisierung von Ziel 136 Ziffer XX. 

LEP LSA 2010 festgelegten Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung XXXIX Schackensleben 

(Hartgestein) (5. Entwurf REP MD, Kapitel 6.2.3, MD Z 6.2.3-4) ist nach Beurteilung der 

RPM noch immer keine hinreichende Auseinandersetzung in der Begründung erfolgt. Es 

wird nochmals darauf hingewiesen, dass der diesem Ziel der Raumordnung entsprechende 

Hartgestein Abbau im Fall seiner Umsetzung mit Bohrungen und Sprengungen verbunden 

sein wird, wodurch nach Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-

Anhalt in einem Sicherheitsbereich von 300 m um das als Vorranggebiet für Rohstoffge-

winnung festgelegte Bergwerkseigentum die Standsicherheit von Windenergieanlagen 

nicht gewährleistet sein könnte bzw. nachzuweisen wäre. Insoweit kann hier nach Beurtei-

lung der RPM eine Unvereinbarkeit mit diesem Ziel der Raumordnung bestehen, was letzt-

lich mit dem Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt als zuständiger Fach-

behörde geklärt werden sollte. Konflikte können hier insbesondere für die Standorte der 

WEA 19, 20, 23 und 29 bestehen. 

 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese mit Vorlage RV 07/2022 

beschlossen, ihren Beschluss zur Vorlage RV 04/2010 vom 03. März 2010 zur Aufstellung 

des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg dahingehend zu än-

dern, dass das Kapitel 5.4 Energie mit den Gliederungspunkten 5.4.1 Nutzung der Wind-

energie, 5.4.2 Biomasse, 5.4.3 Solarenergie nicht mehr Gegenstand dieses Aufstellungs-

verfahrens ist. Ebenfalls in der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese 

zum Kapitel Energie mit Vorlage RV 08/2022 die Aufstellung eines Sachlichen Teilplans 

„Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ mit Umweltbericht 

für das Gebiet der RPM und die Einleitung des Aufstellungsverfahrens gemäß § 9 Abs. 1 

Raumordnungsgesetz, § 7 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 LEntwG LSA beschlossen. Die öffent-

liche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 

vom 15.11.2022 (Seite 161 ff.) sowie auf der Internetseite der RPM. 

 

Die Aufstellung dieses Sachlichen Teilplans erfolgt, um mit dessen Beschluss gemäß § 5 

des zum 01.02.2023 in Kraft getretenen Gesetzes zur Festlegung von Flächenbedarfen für 

Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) festzustellen, 

dass er mit den gemäß § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilflächenzielen 

für die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 im Einklang steht. Um dies zu erreichen, 

werden die Windenergiegebiete [§ 2 Ziffer 1. a) Wind BG] als Vorranggebiete für die Nut-

zung der Windenergie positiv festgelegt. 

 

Das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegte Teilflächenziel von 1,9 Prozent 

der Gesamtfläche der RPM für den Stichtag 31.12.2027 wird im Gebiet der RPM bereits 

tatsächlich durch die mit bestehenden Windparks und Windenergieanlagengruppen sowie 

Einzelwindenergieanlagen bebauten Flächen erreicht und durch bereits erteilte bzw. anste-

hende Genehmigungen für Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen nach BImSchG 

im direkten Umfeld bestehender Windparks übertroffen, so dass die tatsächlich für die 

Nutzung der Windenergie in Anspruch genommene Fläche bereits jetzt bei mehr als 2 Pro-

zent der Gesamtfläche der RPM liegt.  

 

Gemäß § 249 Abs. 3 BauGB gilt die Rechtsfolge des Absatzes 2 bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2030 zudem nicht für Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 des BIm-

SchG, es sei denn, das Vorhaben soll in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne des § 7 Absatz 

1 Nummer 8 BNatSchG oder in einem Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 BNatSchG 

verwirklicht werden.  

 



Damit richtet sich die Zulässigkeit eines beantragten Repowerings für jede praktisch immer 

außerhalb von Natura 2000- und Naturschutzgebieten befindliche kleinere Windenergiean-

lagengruppe sowie Einzelwindenergieanlage im Planungsraum der RPM auch unabhängig 

von ihrer Lage in einem festgelegten Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie bis 

zum Ablauf des 31. Dezember 2030 nach § 35 Abs. 1 Nummer 5. BauGB, womit eine 

Genehmigung in diesen Fällen grundsätzlich wahrscheinlich erscheint. 

 

Nach den Angaben der Netzbetreiber sind die Anschluss- und Netzkapazitäten an Tagen ab 

durchschnittlicher Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien bereits durch die damit ge-

genwärtig bestehende Leistung überlastet, was durch häufige Abschaltung von Windener-

gieanlagen aus Gründen der Netzstabilität auch im Planungsraum der RPM sichtbar ist 

(siehe dazu z. B. aktueller Artikel der Mitteldeutschen Zeitung: „Überlastetes Stromnetz 

Windräder häufig abgestellt: An 225 Tagen gab es Netzeingriffe in Mitteldeutschland“). 

Auch der gegenwärtig bereits im Planungsverfahren befindliche Netzausbau wird nach An-

gaben der Netzbetreiber nicht ausreichen, allein die im Planungsraum der RPM durch 

Repowering der bereits bestehenden Windenergieanlagen erreichbare Leistung aufzuneh-

men. Eine mit weiterem Investitionsbedarf verbundene Infrastruktur zur Zwischenspeiche-

rung erneuerbarer Energien bzw. der RPM bekannte wirtschaftlich umsetzbare Planungs-

konzepte dazu gibt es im Gebiet der RPM bisher nicht. 

 

Von dieser Ausgangssituation her hat die RPM entsprechend dem gesetzlichen Auftrag ein 

Konzept für die Festlegung der Gebiete zur Nutzung der Windenergie erarbeitet, wonach 

das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegte Teilflächenziel von 2,3 Prozent 

der Gesamtfläche der RPM bereits für den Stichtag 31.12.2032 durch die danach festzule-

genden Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie erreichbar ist und mit 2,46 Pro-

zent übertroffen wird. In der Sitzung der Regionalversammlung am 23.10.2024 hat diese 

mit Vorlage RV 10/2024 das Konzept für die Festlegung der Gebiete zur Nutzung der Wind-

energie beschlossen und die 2,46 Prozent damit grundsätzlich bestätigt.  

 

Die Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie werden dementsprechend in dem 

Sachlichen Teilplan festgelegt und dessen Offenlage durch die Regionalversammlung in 

ihrer Sitzung am 19.02.2025 erwartbar beschlossen, nachdem auch der zugehörige Um-

weltbericht vollständig fertig gestellt ist. Für diesen Sachlichen Teilplan lässt sich damit 

feststellen, dass er mit den gemäß § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teil-

flächenzielen für die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 im Einklang steht. 

 

Da mit den entsprechend festzulegenden Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie 

bereits eine deutliche Übererfüllung der gemäß § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regi-

onalen Teilflächenziele für die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 in Aussicht steht, ist 

die darüberhinausgehende Festsetzung von Flächen als Sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Wind im Entwurf des o. g. Bebauungsplans grundsätzlich nicht erfor-

derlich also insgesamt vermeidbar.  

 

In Bezug auf die große Zahl der Windenergieanlagen im Bestand ist die Erläuterung in der 

Begründung zum Entwurf des o. g. Bebauungsplans, dass es sich abgeleitet aus dem er-

weiterten Recht auf Repowering um eine dahingehend optimierte Standortwahl handelt 

und die erweiterte Fläche dafür erforderlich sei, nach Beurteilung der RPM ein rechtlich 

unsicherer Fall.  

 

 

 




